
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedingungen für die Gemeindehausbenutzung 

 
Die Anmeldung einer Veranstaltung sollte so früh wie möglich bei der Hausmeisterin erfolgen. Die Reihenfolge der 
Anmeldungen wird berücksichtigt. Der Gemeindehausausschuss entscheidet im Bedarfsfall über die Vermietung. 
 

Die Veranstalter verpflichten sich, die notwendigen Tische und Stühle selbst auf- und anschließend wieder abzubauen. 
Die vorhandene Anzahl der Tische entspricht den feuerpolizeilichen Vorschriften für die zugelassene Personenzahl bei 
Vermietungen, die nicht überschritten werden darf. Im EG bis zu 120 Personen und im UG bis 35 Personen. 
 

Die Räume sind so zu verlassen wie sie angetroffen wurden (d.h. Teppichböden saugen, Küche nass wischen, WC 
putzen). Der anfallende Abfall und die Speisereste sind vom Veranstalter zu entsorgen. Bei Küchenbenutzung wird das 
Kücheninventar von der Hausmeisterin übergeben. Sie weist gleichzeitig in die Handhabung der Geräte ein. Das 
Kücheninventar ist aufgelistet, wir bitten Sie, bei Beschädigungen oder Bruch, die Hausmeisterin zu informieren. Für die 
Übergabe nach Beendigung der Mietzeit ist mit der Hausmeisterin oder einem Vertreter der Kirchengemeinde ein 
Termin zu vereinbaren und gemeinsam ein Übergabeprotokoll mit Rechnung zu erstellen. Die Unterlagen werden gleich 
ausgehändigt. 
 

Die Kirchengemeinde betreibt keinen Ausschank. Wir bitten Sie deshalb, um Speisen- und Getränkebeschaffung selbst 
bemüht zu sein. Bei Getränken bitte darauf achten, dass keine Einwegflaschen benutzt werden. In diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf das Jugendschutzgesetz (s. Hausordnung auf der Rückseite). 
 

Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft des Gemeindehauses sind ab 22.00 Uhr alle Fenster und Türen zu schließen. 
 
Mietpreise gültig ab 1. Dezember 2005 
 

Die Mindestvermietdauer beträgt 2 Stunden, im Preis inbegriffen ist die Bereitstellung der Räume je 3 Stunden vor und 
nach Beginn der eigentlichen Veranstaltung zur Vorbereitung bzw. Reinigung. 
Die Preise gelten je angefangene Stunde. 
 
Grundgebühr (30,00 €) 
 

Vorbereitungszeit für Aufbau/Abbau bzw. Reinigung außerhalb von 22.00 – 10.00 Uhr (pro Stunde 6,00 €) 
 

ERDGESCHOSS UNTERGESCHOSS 
Großer Saal (pro Stunde 15,00 €) komplett mit Küche (pro Stunde 12 €) 
Clubraum (pro Stunde 4,00 €)  
  
Küchenbenutzung  bis 40 Pers. bis 80 Pers. bis 120 Pers.  
ohne Kochen 25,00 € 35,00 € 45,00 €  
mit Kochen 40,00 € 50,00 € 60,00 €  
 
In der Heizperiode von 1. Oktober bis 30. April wird ein Zuschlag von 2% auf die Mietkosten der Räume und die Vor-
/Nachbereitungszeit erhoben! 
 

Geschirrtücher (3,00 € pro 10 Stück) 
Tischtücher (3,50 € pro Stück) 
Bierbankgarnituren (pro Garnitur 2,50 €) 
Geschirr außer Haus (pro Gedeck 0,30 €) 
Licht-/Stereoanlage UG (20,00 €) Sonderpreis für Jugendmitarbeiter der evang. Kirchengemeinde Horkheim: 10,00€ 
Reinigung durch Vermieter gewünscht (pro Stunde 30,00 €) 
Zusätzlich erforderliche Reinigungen durch den Vermieter (pro Stunde 30,00 €) 
Daueraufsicht (pro Stunde 30,00 €) 
 
Vermietungsanfragen bei der Hausmeisterin Frau Monika Lauer, Telefon im Gemeindehaus 07131/57 44 47 
 (priv.26 63 53). Die Dienstzeiten sind Montag und Donnerstag von 8.30 bis 12.00 Uhr. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir gewähren für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende der Kirchengemeinde sowie für andere kirchliche Gruppen 
eine Ermäßigung von 50 % auf die Grundgebühr, sowie Miet- und Bereitstellungskosten der Räume (ohne Küche). 
 

Hausordnung 
 
 
Die Ev. Kirchengemeinde Horkheim heißt Sie herzlich willkommen und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in 
diesem Haus. Mit Rücksicht auf die besondere Aufgabenstellung des Hauses bitten wir darum, folgendes zu beachten: 
 

1. Benutzen Sie die Räume und Einrichtungen so pfleglich, als wären sie Ihr Eigentum. 
 

2. Es ist möglich, dass noch andere Gruppen im Hause sind. Sie sind Ihnen für eine entsprechende 
Rücksichtnahme dankbar. 

 

3. Bei Benutzung des Hauses haften Sie persönlich für Schäden, die Sie sich selbst oder anderen Personen 
zufügen, sowie für Beschädigungen am Haus oder Inventar. 

 

4. Die Hausmeisterin, der Pfarrer und der Kirchengemeinderat oder deren Vertreter üben das Hausrecht aus. 
Beachten Sie bitte deren Anweisungen. 

 

5. Aus Energiespargründen sollten im Winter nach Einbruch der Dunkelheit alle Rollläden heruntergelassen 
werden. Der Wärmeverlust über die Fenster wird so um bis zu 25 % reduziert. Vermeiden Sie gekippte 
Fenster und achten Sie darauf, dass der Windfang nicht auf „Durchzug“ steht. Benutzen Sie Licht und Wasser 
zielgerichtet und sparsam. 

 

6. Die technischen Anlagen, wie Trennwände, Lautsprecheranlage, Vorführgeräte, dürfen nur von den in der 
Handhabung unterwiesenen und der Hausmeisterin bekannten Personen bedient werden.  

 

7. Dekorationen, Aufbauten und dgl. dürfen nur mit der Zustimmung der Kirchengemeinde angebracht werden. 
Sie müssen den polizeibehördlichen Richtlinien entsprechen. Bitte keine Nägel usw. in Wände, Decken oder 
Einrichtungsgegenstände einschlagen. 

 

8. Feuerwerkskörper sowie andere pyrotechnische Erzeugnisse dürfen im Gemeindehaus nicht abgebrannt 
werden. Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer! Für Notfälle verweisen wir auf unsere Erste-Hilfe-Kästen 
im Erdgeschoss im Clubraum und im Untergeschoss im Foyer. 

 

9. In allen Räumlichkeiten des Gemeindehauses herrscht Rauchverbot. Ferner verweisen wir auf das 
Jugendschutzgesetz. Es verbietet Jugendlichen unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
den Genuss von Alkohol und Tabak. 

 

10. Fundgegenstände übergeben Sie bitte der Hausmeisterin. 
 

11. Dienstlich notwendige Telefonate vom Telefon des Hauses aus tragen Sie bitte mit allen erforderlichen 
Angaben in das dafür bereitgelegte Heft im Büro ein. 

 

12. Alle Benutzer verlassen die Räume und Einrichtungen geordnet und sauber. Fußböden halten Sie bitte 
„besenrein“, Teppichböden bitte saugen, Küche nass wischen und WC reinigen. Der Müll und die Speisereste 
sind vom Veranstalter zu entsorgen. Achten Sie bitte beim Verlassen des Hauses auf geschlossene Fenster 
und Außentüren sowie gelöschte Beleuchtungskörper und Kerzen. 

 

13. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft des Gemeindehauses sind ab 22.00 Uhr alle Fenster und Türen zu 
schließen. 

 
Vermietungsanfragen bei der Hausmeisterin Frau Monika Lauer, Telefon im Gemeindehaus 07131/57 44 47 
(priv.26 63 53). Die Dienstzeiten sind Montag und Donnerstag von 8.30 bis 12.00 Uhr. 
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